
 
Stufe 1 der  

Landesregelungen 

7-Tages-Inzidenz  
5 Werktage in Fol-

ge unter 100

 
Stufe 2 der  

Landesregelungen  

Inzidenz weitere 
14 Tage unter 100 

oder weitere 5 Tage 
unter 50

Bundesnotbremse 
 

7-Tages-Inzidenz 
drei Tage in Folge 

über 100

Outdoor: Jugend  
und Erwachsene 

Indoor:  
Kontaktsport

Indoor: kontakt- 
freier Sport 

Sportstätten 
Outdoor:  

Kindergruppen 

Für alle ab 14 Jahren: kontakt-
loser Individualsport allein, zu 

zweit oder mit den Angehörigen 
des eigenen Hausstands möglich

Bis einschließlich 13 Jahre: 
Kontaktloser Sport 
von max. 5 Kindern  

(Anleitungspersonen benötigen 
negativen (Selbst)Test)  

Andere Kleingruppen müssen  
in räumlich abgegrenzten  
Bereichen Sport treiben  

Zuschauer 

Kein Kontaktsport 

Kontaktloser Individualsport 
allein, zu zweit oder mit den 

Angehörigen des eigenen  
Hausstands möglich

Schwimmbäder und Fitnessstu-
dios geschlossen, andere Sport-
stätten dürfen prinzipiell öffnen.  
Sport im öffentlichen Raum von 
5 bis 22 Uhr sowie – lediglich 
alleine – von 22 bis 24 Uhr

Ausgeschlossen – auch  
im Leistungssport 

Für alle ab 15 Jahren: jeglicher 
Sport (auch Kontaktsport!) 

alleine, mit den Angehörigen 
des eigenen oder eines weiteren 

Hausstandes möglich.  
Zu anderen Kleingruppen sind 

auf Sportanlagen 3 Meter 
Abstand zu halten. Keine Durch-

mischung der Gruppen. 

Bis einschließlich 14 Jahre:
Sport ohne Beschränkung der 
Gruppengröße oder der Zahl 

der Hausstände möglich – auch 
Kontaktsport. 

Zwei Betreuungspersonen  
pro Gruppe erlaubt.  

Empfehlung: Auf Pflicht- und 
Freundschaftsspiele sowie Um-

kleidennutzung verzichten. 

Für alle Altersgruppen: Kon-
taktsport ist mit den Angehö-
rigen des eigenen oder eines 

weiteren Hausstandes möglich.  
Zu anderen Kleingruppen sind  

3 Meter Abstand zu halten.  
Keine Durchmischung  

der Gruppen.

Für alle Altersgruppen: Kontakt-
freier Sport ist alleine, mit den 
Angehörigen des eigenen oder 

eines weiteren Hausstandes 
möglich. Zu anderen Klein- 

gruppen sind auf Sportanlagen  
3 Meter Abstand zu halten.  

Keine Durchmischung 
 der Gruppen.

Sportstätten prinzipiell geöffnet.  
Fitnessstudios: Nutzung nur mit 

Termin, Negativnachweis und Hygi-
enekonzept. Max. 1 Person/40qm, 

jeweilige Regeln zur Sportausübung 
beachten. 

Bäder: für Publikumsverkehr ge-
schlossen, Ausnahmen für Spitzen-, 

Schul- und Rehasport, Wasser-
rettung, Schwimmtraining  und 
-unterricht, jeweilige Regeln zur 

Sportausübung beachten. 

Zuschauer sind beim Trainings- 
und Wettkampfbetrieb im Freien 

unter Auflagen zulässig. Die 
allgemeinen Vorgaben für Ver-

anstaltungen (im Freien bis 100 
Teilnehmende) müssen einge-

halten werden. 

Zuschauer sind beim Trainings- 
und Wettkampfbetrieb im Freien 
und in gedeckten Sportanlagen 
zulässig, dabei müssen die all-
gemeinen Vorgaben für Veran-
staltungen (im Freien bis 200 

Teilnehmende, in geschlossenen 
Räumen bis 100 Teilnehmende) 

eingehalten werden. 

Individualsport (z.B. Joggen, 
Rudern, Gymnastik) ist in 

Gruppen von max. 10 Personen 
möglich. Geimpfte und Genesene 
zählen nicht mit, ebenso Kinder 

bis einschließlich 14 Jahre.  
Für Mannschaftssportarten (Fuß-

ball, Basketball) gibt es keine 
Personenzahlbegrenzung; Nega-

tivnachweis wird empfohlen. 

Bis einschließlich 14 Jahre:
Alle Sportarten sind ohne Be-
schränkung der Gruppengröße 
oder der Zahl der Hausstände 

erlaubt.  

Individualsport (z.B. Tanzen, 
Karate, Ringen) ist in Gruppen 
von max. 10 Personen möglich. 
Geimpfte und Genesene zählen 

nicht mit, ebenso Kinder bis 
einschließlich 14 Jahre.  

Für Mannschaftssportarten (z.B. 
Fußball, Basketball) gibt es kei-
ne Personenzahlbegrenzung; Ne-
gativnachweis wird empfohlen. 

Analog zu Indoor-Kontaktsport:  
Individualsport (z.B. Turnen, 
Gymnastik) ist in Gruppen von 

max. 10 Personen möglich. 
Geimpfte und Genesene zählen 

nicht mit, ebenso Kinder bis 
einschließlich 14 Jahre. 

Sportstätten prinzipiell geöffnet.  
Fitnessstudios: Gleiche Vor- 

gaben wie in Stufe 1, Negativ- 
nachweise jedoch nur  

noch empfohlen.  
Bäder: bei vorliegendem Hy-
gienekonzept geöffnet, max. 
1 Person/10qm zugänglicher 

Fläche, Besuch nach Terminver-
einbarung.  

HINWEISE: Diese Übersicht bietet eine erste Orientierung. Für Geimpfte und Genesene können jew. abweichende Regelungen gelten. Der Profi- und Spitzensport ist von Einschränkungen weitgehend ausgenommen. Details unter yourls.lsbh.de/faq
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